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rung den Gewinn ı überverhältnismäßigen aße festgestellt,indem die Gewinnverteilungssumme durch die
Tdiese Tatsache mu{fß unsveranlassen, ine großzügige Ge- Summe der VO allen Belegschaftsangehörigen verdientenwinnbeteiligung auszuschütten . - dies 1SE diebeste Me- Punkte dividiert wird.
thode, die ich kenne, das Gewissen ı der Frage des Das Mitbestimmungsrecht übt die Belegschaft ı der Duıis-
gerechten Lohnes, zufriedenzustellen, und es Crm  o} burger Kupferhütte dadurch AauUsS, daß der VOon ihr gC-den Arbeitet, sıch anNnZzZuUustrengen. Auch das Bemühen des wählte Betriebsratsvorsitzende S1tz un Stimme der
Unternehmers 11NC gerechte Preisgestaltung Direktion hat Dıie Dıirektion esteht aus den Abteilungs-die Leıistung der Belegschaft Wenn der Unternehmer leitern: S1C trıfit ı allen Fragen die richtunggebende Ent-W AA A A A A A A A AAA AAA Geschäfte aut der Basıs abwickelt da{flß C: den Markt scheidung. Der Vorstand des Unternehmens hat die Stel-

hoch WIC möglich belastet wırd nıcht ZuU vollen lung des Ersten Gleichen. In der Durchführung der
Erfolg kommen. In diesem Falle 1ST CI entweder C111 Direktionsbeschlüsse haben die Abteilungsleiter freie
schlechter Geschäftsmann oder C1MN nackter Egoıist oder and Entscheidend 1S5T CS aber, daß alle Mitglieder der
beides. Unter solchen Umständen ı1ST unmöglıch, daß Direktion alle grundlegenden Fragen gemeinsam lösen
das volle Vertrauen und dıe Mitarbeit SC1LIHCT Angestellten Der Betriebsratsvorsitzende 1STt also der Base allen
SECWINNT Sıe werden vielmehr ebenfalls alles Cun, MIC Dıingen den Standpunkt SC111CS „Ressorts“, den Stand-
der geringstmöglıchen Leistung davonzukommen punkt der Belegschaft Zur Geltung bringen. urch
In unserem Geschäftft teilen WITr den Gewıunn MI der Be- diese orm der Ausübung des Mitbestimmungsrechteslegschaft eLwW2 Verhältnis Das Ergebnis C1M wird der Einwand entkräftet, dafß dem Arbeitervertre-
axımum Mitarbeıit, Anstrengung, Pflege und ter hinreichenden UÜberblick über die kaufmännischen
Ausnutzung des Materıals, Produktionssteigerung un Probleme fehle Diesen Überblick braucht. er
schließlich glückliche und ZUuUr Mitarbeit willıge Leute haben WIC der technische Direktor: enn die
Nıcholas 1ST der Überzeugung, daß 1E weltweıte An- kaufmännische Seıite gyehört ZuUu Ressort des kaufmänni-
wendung sSsCINer Methoden nıchts Geringeres eisten schen Direktors. Der geforderte ,UÜberblick“ iIST geradeimstande «SCın würde, als die Wirtschaftskrisen über- das Ergebnis der SEMECINSAMEN Anstrengung der ‚Direk-
wınden. ren., Was der Arbeitervertreter beizutragen hat, ı1STt das

Duisburger Kupferhütte Urteıil über die Auswirkung der Direktionsbeschlüsseauf
den arbeitenden Menschen.In Deutschland 1STt das Beispiel der Duisburger Kupfer- Das Ma{ der Mitbestimmung 1ST also nıcht mecHAnischhütte ı Zusammenhang MIL den Bochumer Beschlüssen testgelegt. Es hängt ganz und Sar von der Persönlichkeitoft SCHNANNT und verschieden beurteilt worden. Es dürfte

für viele'unserer Leser VO  — Wert SCIN erfahren, ı wel-
des Betriebsratsvorsitzenden ab, 1n WI1EWEIL GF sıch
Kreise scC1Ner Direktionskollegen _ Zur Geltung bringencher Weiıse Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung die- ann. Andererseits wiıirdder Umstand, da{f die Arbeiter-

SC Berrieb verwirklicht sind Darüber x1bt 1Ne€e Aloıs
Henn-Verlag Ratingen erschienene Schrift VON Arno

schaft geschäftlichen Gesamterfolg beteiligt 1ST dazu
beitragen, ıhre Wünsche nach dem geschäftlich TragbarenHeınz ZzuL Orıentierten UÜberblick In der Duisburger einzurichten. urch die Gewinnbeteiligung 1ST das Mıt-Kupferhütte geht mMan VO  } der Annahme AausS, da{fß das

Produktionsergebnis als Erfolg der SEMECINSAMECN Leistung bestimmungsrecht VO  3 vornherein dagegen gesichert,
Instrument bloßer Obstruktiondes ; Betriebe arbeitenden Kapitals und der Anstrengung Nle Unternehmer, VO  3 deren Betrieben hier berichtetder Belegschaft die aus 2700 Köpften esteht be- wurde, sind der Auffassung, da{fß die Beteiligung der Ar-trachtet werden mu{fß Beide Produktionsfaktoren erhal- beiter der Führung und Erfolg ıhrer Betriebe den

ten für die bloße Tatsache ıhres Eınsatzes, unabhängıg Betrieben selbst ZUZULE gekommen 1ST
VOon Gewınn oder Verlust, 116 Entschädigung: die Arbei-
ter werden entlohnt, das Kapiıtal, das betriebseigene W1C6 Das Problem der Agrarreiormdas betriebsfremde, wırd NStT. Der verbleibende Ge-
WINN 1ST teilen. in 1ltallen
Um den gerechten Anteıl der,Arbeiter diesem Gewıinn

Die Vorgeschichteermitteln, geht INa  ; davon AdUus, da{fß die Leistungs-
Umsatz der Fırma ZU Ausdruck kommt Dıie Die bäuerliche Bevölkerung Süditaliens ebt

Kapitalgeber werden nach der She der Einlage Ge- Elend das WITLr uns kaum vorstellen können und von dem
WINN beteiligt Wenn das betriebsnotwendige Kapı- übrigens auch der Norditaliener kaum TE Ahnung hat
tal 40 Miıllionen, der Umsatz Millionen und der VOT- Das hängt mMIiIt der Geschichte Süditaliens Bıs
tügbare Gewıinn nach Abzug der Kapitalverzinsung Mil- Zur Eınıgung Italiens VOT1SCH Jahrhundert War die
lionen beträgt, sind diese 7zwiıschen Kapital} und Arbeit südliche Hälfte der Halbinsel, zZeiLweEISE IN1C, ZEeE1LWEISE
Verhältnis 60 verteılen, die Arbeiter erhalten ohne Sızılıen, eın Königreich, das Königreich Neapel, das
12 Miıllionen;die Kapitalgeber ©( Miıllionen. Für die jJahrhundertelang Fremdherrschaft, ErSt der Spa-
Verteilung der Arbeiterdividende die einzelnen Leute NıCTK, dann der Bourbonen stand. Es reicht noördlich IMI1It der
oilt das monatlıche Durchschnittslohneinkommen als Ma(ß- TOvınz Aquıla bıs den Abruzzen auf der öhe Roms. V . Rstab Jedoch wırd C111 eıl nach Mafßgabe der Länge der Dieses Land 1ST VO den remden Herrschern skrupellos
Betriebszugehörigkeit verteilt, wobeıl inNnan sıch ausgebeutet worden, und die Wälder, die 111 der

Antike bedeckten, siınd restlos verschwunden. Die BergePunktsystems edient. Betragt f der monatlıche Durch-
schnittsverdienst 300 und die Betriebszugehörig- Kalabriens un Lukaniens siınd völlignackt, die Flußtäler
keit Jahre, werden dem Arbeiter 300 Punkte auf Grund versumpft un VO  $ Malarıa verseucht Dıieses Land 1St

ZU gyroßen eıl der and VOonNn Großgrundbesitzern,des Lohnes und für jedes Dienstjahr 1%/0 der Lohnpunkte,
also mal O gleich 60 Punkte, auf Grund der Betriebs- die aber nıcht selber dort wohnen, sondern iıhren Palä-
zugehörigkeit angerechnet. Der Wert der Punkte wiırd sten Neapel oder Rom hausen Die bäuerliche Bevölke-
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rung bearbeitet dieses Landals Pächter, Halbpächteroder Die Stellung hme Katholischen Aktion
Taglöhner. Sıe muß dem Grundherrn-Abgaben, In den erstenDezembertagen haben sich NUu  _ NeapelNaturalien, jefern, dıe der karge Boden aum herzu- die Provınzıial- un Regionalleiter der Katholischen Ak-geben veErmasg W o die Bauern CISCNCS Land besitzen, 15% tion der Arbeiter (ACLI) Süditaliens versammelt,die Steuer aum aufzubringen. egen der Malariagefahr über die gegenwartıge Lage beraten. Sie haben C116 SC-der "Täler lıegen die Ortschaften alle auf den völlig - Erklärung den Problemen des Südens abge-fruchtbaren Höhen, VO  e die Bauern tagtäglich Z WO1 geben, ı der S1IC „Die Leiter der Provinzial- undbis reı bis 1er' Stunden WEeITt den Feldern hinabzustei- Regionalverbände der1 haben sıch nach Prüfung der
SCH haben; abends machen S1e den gleichen VWeg wieder
aufwärts. Trotzdem sind fast alle malarıakrank. Die VOLr-

wirtschaftlichen un soz1ı1alen Lage des kontinentalen Süd-
ıtalıen un Hınblick autf die Grundsätze der christ-AAr schiedenen Regjerungen Italiens SC1ILT der Eınıgung des Lan- lıchen Soziolozie und auf die Ereijgnisse der etzten eıitdes Jahre 1859 (miıt Rom haben NI6 ZUfF Bereich der bäuerlichen Wıirtschaft diıe ForderungenHebung dieser Landstriche Auch der Faschismus, der süditalienischen Bauern und Arbeiter gC-dessen Sanıerung Kampanıens, der Landschaft suüudlıch VO  —3 macht: S1C erklären, dafß s$ı1e nıchts unterlassen werden, W 4sKom, 1e] VON sıch reden gemacht hat, hat für diese ıhrer acht Jiegt, ıhnen Zzur Geltung verhelfen,südlichsten Provinzen 1Ur NECUC Steuern vergeben ZWaar ohne demagogische Stimmungsmache, doch mMiıt wirk-gehabt. und konstruktiver Tatkrafrt S1e ordern dıe Regıe-Dıie Agrarreiorm ı Süditalien ı1SE UU  a der wichtig- 1UNG und die verantwortlichen Politiker auf bedenken,

sten Programmpunkte der gegenwartıgen Regierung de daß es für C1NC endgültige ernsthafte Lösung des süudita-Gasperı1s un: der cQhristlich demokratischen Parteı Schon lienischen Problems icht möglıch 1ST den sprunghaftenSEeIT Jahr lıegt e1in Gesetzentwurf dafür VOT, der die un episodischen Eingriffen der Regjerung ZUZUSUMMECN,Verteilung VO  3 Miıllionen Hektar vorsieht. Dıie An- da{fß vielmehr folgende Ma{flßnahmen allgemeinwirt-_ gelegenheit 1ST jedoch csehr C1NC rage auf Leben un schaftlichen Bereich unaufschiebbar notwendig sind:Tod für JJENC Bevölkerung, daß S1C über den politischen
und soz1alen Aspekt hinaus auch den einfach menschlichen Organischer un einheitlicher Aufbau der Verwaltungs-

polıtık MI1 dem Schwergewicht nıcht auf den Finanzen,der orge für den leidenden Mitmenschen hat Daher hat sondern autf der Arbeit.sıch auch der südıitalienische Episkopat verpflichtet DC-
fühlt9mirt vereintier Stimme aut die Agrarreform drän- Ausgleich zwischen den Regierungsmaßnahmen für

ord und Süd ı natiıonalen und internationalen BereichSCn Den Hırtenbriet den GT Aaus$s diesem Anlaf(ß Mıtte Fe-
— bruar 1948 verkündet hat,; haben WILTXE der Herder-Kor- durch Herabsetzungder Produktionskosten un eiNe rn-

respondenz J2 . 290 ı sSC1INCN wichtigeren Teı- gend notwendige Überprüifung der Zolltarife.
len wiedergegeben. Gesetzliche Entwicklung der Politik der landwirtschaft-

lichen un iındustriellen Kredite, die den Geschäftsgang be-Die Bauernrevolte schleunigt und die Verfügbarkeit des KapitalsTrotzdem 1ST bisher nıchts geschehen. Nun Sibt 6S von eıt Kreditgebung auf Jange, mittlere un: kurze Frist, dieeIt Momente, denen die jahrhundertealte Geduld den besonderen Anforderungen des Südens angepafßt 1ST.dieser leidenden Bevölkerung Revolten aufbricht. Eın
Für den landwirtschaftlichen Sektor besonderen:solcher 1ST hervorgerufen worden durch JENC Verkündi-

Sung Agrarreform, die dann doch noch nıcht Energische, schnelle un entschiedene Korrektur der
1118 Werk ZESECLZL wurde. Seit CIN19CN Wochen 1SE die Pro- Bodenbesitzverhältnisse nach dem Geist un! Buchstaben
V1112 Kalabrien Gärung gEraten. Bald hier, bald dort der Verfassung, 1 dem Sınn, daß die erlaubte Ausdehnung
zıehen Bauerntrupps, MI ıhrem Handwerkszeug bewaft- des Eigentums ı1npassung d die Gegenden un: die and-
Net, Zus, die Felder, die den Großgrundbesitzern wirtschaftliche Ertragsfähigkeit testgelegt werden soll
Iner noch gehören, MmMi1t CISCNCL and Besıtz nehmen. EinführungVO  - Intensivkultur auf der Grundlage
Die Behörden schicken Polizeitruppen S1C Es kommt organisch produktiver Eınheiten, cdie die iıdealen Famıilien-

Gewalttaten und Toten un Verwundeten auf bei- quOten sicherstellen durch dauernde Ansiedlung der bäuer-
den Seiten. Die Regjerung betrrachtet dabe; die Bauern lichen Bevölkerung iı den Zonen der Sanıerungund and-
als Aufrführer und bestraft S1iIC demgemäß, während S1iCc wirtschaftlichen Umsgestaltung.die Gewaltanwendung vonse1ıten der Polizeı für recht- Wirksammachung der Sanierungsgemeinschaften der
mäafßıg erachtet. Es scheint, als ob C1NE6 solche Haltung die Grundbesitzer ı den tiefliegenden Gebieten, ındem diese,Neıigung ZUur Revolte Nur noch könne. Jedenfalls auch ZUr besseren Kontrolle, ı die VOStaat geschaffenengreift die Bewegung ı GLEr sich Es liegt 1 Organe Zur Verwirklichung er ı vorısch ParagraphenWesen solcher verzweifelter Revolten, dafß politische Be- angeführten Ziele eingefügt werden.“strebungen sıe AUSNUTLZEN und daß S16 damit ı ein Netz eıtere Vorschläge tolgen für den industriellen Sektor.
CINSCSDONNCNH werden, VO dem die Verzweifelten celber Hıer sollen Industrien veschaffen werden nach den Mög-” oft nıichts verstehen S0 haben sıch auch kommunıi- lichkeiten des Landes, un: ZWAar MI besonderen un: AUS-stische Agenten den Aufruhr eingeschaltet. Unter kom-
münistischer Führung haben Mıtte Dezember auch der nahmsweisen Zuweıiısungen der Regierung für diese süd-

lichen Provınzen, Sanz abgesehen VO gesetzlichernächsten Umgebung Roms die Landbesetzungen durch
Regelung Dıe schon Gang befindlichen öffentlichenaufrührerische Bauerntrupps begonnen, sowohl Süden

WIC Norden der Stadt. Hıer nehmen bereits Arbeiten collen beschleunigt werden, un diesen DC-
hört VOr allem auch der Wiederaufbau der erheblichenBauern der-Bewegung teil Auch Sizıliıen Anden ahn-

liche Vorgäange In Sardinijen haben die Bauern sıch Zerstörungen durch den Krıeg, annn VOT allem die Auf-
bereıts ı den besetzten Landstrichen fest eingerichtet un forstung. Auch ein Neubau vomn Schulen ı1ST dringend CL

forderlich.die Bebauung der Felder begonnen.
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Der deale Staät ;A  ME E  D  S  . NS  F  Der ideale S'tiali;‘l_t _'l  A  — Umw ndlung der geistigen 7Gruécüageri der .Natioxln‚l'äie  sich seit dem Mittelalter vollzogen hat, ist noch nicht voll-  ©  |‘ und die religiöse F_reiheit  endet. Die Gläubigen haben noch nicht auf das Ideal ver-  ‚zichtet, einen religiös bestimmten Staat zu besitzen, und  Das Verhältnis vor'1 Staat lund Kirche bedarf immer neuer  diejenigen, die nicht glauben, werfen eben darum den  Gläubigen vor, keine guten Bürger zu sein. In der Tat  Beleuchtung. Das liegt daran, daß sich in unserer Zeit  nicht nur die tatsächlichen Zustände in einer immer noch  werden die politischen Positionen von den Katholiken  undurchsichtigen Umwälzung befinden, sondern daß in-  sehr häufig noch nach konfessionellen Gesichtspunkten be-  3  zogen; sie wählen einen Kandidaten z. B. nicht wegen  folge dieser Umwälzung auch die Begriffe, die wir von den  Faktoren der Wirklichkeit haben, völlig erschüttert wor-  seiner sachlichen Fähigkeiten, seiner Kompetenz, sondern  den sind. Wir müssen uns neu um das Verständnis dessen  weil ‚er gewisse konfessionelle Vorteile verspricht. So  scheinen sie am nationalen Leben nur dann mit vollem  bemühen, was der Staat ist, w religiöse Freiheit ist, und  Jetzten Endes, was der Mensch ist. Jeder Beitrag, der uns  Einsatz teilzunehmen, wenn es einer konfessionellen Frage  zur Bestimmung dieser .Grundgegebenheiten hilft, muß  gilt,-nicht aber, wo es sich um die großen öffentlichen Auf-  gaben handelt. Diese Katholiken haben immer noch eine  uns daher bemerkenswert sein. Wir haben in unserem  vorigen Heft die Untersuchungen eines Amerikaners über  geheime Sehnsucht nach der „Christenheit“, jener Koordi-  das Verhältnis von Kirche und Staat kennengelernt, in-  nation der bürgerlichen Gewalt und der religiösen Ge-  sofern die Kirche auf die politische Wirklichkeit einwirkt  walt, wie sie das Mittelalter kannte.  -Wenn die Katholiken so auf einen Staat hinarbeiten, in  und ein Recht einzuwirken hat. Von einem anderen Aus-  - dem die Rechte Gottes und der Kirche offiziell anerkannt  gangspunkte her haben zwei Franzosen das Verhältnis  zwischen Kirche und Staat in der Zeitschrift „Esprit“,  werden, so scheinen sie damit einfach den klarsten und  unumstößlichsten Lehren des kirchlichen. Lehramtes und  Oktober 1949, untersucht. Der eine von.ihnen, Joseph  Vialatoux, ist Lehrer an einer katholischen höheren Schule,  den Forderungen der Wahrheit, die sie bekennen, zu fol-  der andere, Andre Latreille, Lehrer an einer staatlichen  gen. Der laizistische Staat erscheint dann bestenfalls als  ein Übel, mit dem man sich abfindet oder das man in  höheren Schule, beide jedoch sind Katholiken. Sie sind zu  ihrer Fragestellung gekommen von der Tatsache her, daß  einem konfessionell gespaltenen Lande auch anerkennt,  Frankreich ein sogenannter laizistischer Staat ist, in dem  weil er noch die beste der möglichen Lösungen ist. Aber  auf keinen Fall wird er als eine staatliche Struktur be-  der staatliche Schulunterricht konfessionslos ist. Daneben  “ trachtet, die dem menschlichen Wesen aufs tiefste ent-  besteht die freie, d. h. konfessionelle Schule, deren Fort-  bestand aber” nicht gesichert ist. Was würde es bedeuten,  spricht und die auch für den gläubigen Christen gerade-  zu gefordert werden müßte.  wenn der Unterricht ausschließlich in die Hände des  Wäre das wirklich die katholische Lehre, so müßte man  Staates überginge? Würde die religiöse Sphäre dadurch  bedroht sein? Beide Verfasser betonen, daß der Laizismus  zugeben, daß sie in radikalem Widerspruch zur modernen  Frankreichs bisher zwar, seiner historischen Herkunft  Mentalität steht. In Wahrheit haben wir Katholiken, so  _sagen die beiden Verfasser, selber ein dunkles Gefühl, daß  nach, religionsfeindlich eingestellt gewesen ist, daß das  aber keineswegs im Begriff des laizistischen Staates liege,  diese Intransigenz unserer Prinzipien nicht befriedigend  und beide sind der Meinung, daß der echte laizistische  ist. Eben darum erscheint eine neue Analyse ihrer wesent-  lichsten Begriffe notwendig.  Staat, der religiös neutral bleibt, in Wahrheit auch für die  Religion die glücklichste Staatsform wäre. Wenn es uns  Der laizistische Staat als rechtlicher Ausdruck derE reiheit  auch nicht glücklich erscheint, die Schulfrage — die nach  des Glaubensaktes  katholischer Meinung keineswegs allein Sache des Staates  Der laizistische Staat bedeutet, daß es zum Wesen aes  ist, sondern bei deren Lösung das Recht der Eltern und  Bürgers. und zur echten Teilnahme am nationalen Leben  das Recht der Kirche gleichberechtigt mitzuberücksichtigen  nicht gehört, den religiösen Glauben zu haben. Er bedeu-  sind — zum Ausgangspunkt zu wählen, so halten wir  tet damit zugleich die radikale Unterscheidung zwischen  doch die Begriffsanalyse der Verfasser an sich für einen  Staat und Kirche durch den Glaubensakt, d. h. durch den  charakteristischen  E  Diskussfiopsbeitiag. 1hrßeéénkeng;ng  wesentlich freien Akt, der auf die grundlegendste Weise  ist folgender:  die Freiheit definiert. Der Staat drückt das menschliche  _ Nation und Religion _  Leben unterhalb dieses Glaubensaktes oder vielmehr dieses  Aktes der Freiheit, der über den Glauben entscheidet,  Die geschichilich  e Entwicklung macht es heute noch dem  Christen schwer, sich Rechenschaft über das wahre Ver-  aus; die ganze natürliche zeitliche Ordnung ist sein Ge-  meingut. Die Kirche drückt das Leben des Glaubensaktes  hältnis von Religion und Staat zu geben. Das liegt daran,  daß das Abendland noch in der Erinnerung an die Chri-  aus. Der laizistische Staat ist nun der rechtliche Ausdruck  stenheit des Mittelalters lebt. Damals gehörte.der christ-  eben dieser Freiheit des Glaubensaktes. Er ist die recht-  liche Glaube unlöslich zum Wohl der Nation. Der Ver-  Jiche Projektion dieses lebendigen Bewußtseins von der  Freiheit des Glaubens. Er garantiert diese Freiheit.  lust des Glaubens schloß den Einzelnen zugleich auch aus  dem bürgerlichen Leben aus. Heute beruhr die nationale  In einem Staat, in dem die Religion in der Verfassung  Einheit in Wahrheit auf Werten, die unterhalb, der reli-  einbeschlossen ist, stellen sich diejenigen, die die Religion  nicht bekennen, rechtlich außerhalb der Nation; sie ge-  giösen Sphäre liegen, nämlich auf den rein natürlichen  horchen dem Staat nicht, ihr Fehler gehört in den Bereich  Werten. Man braucht nicht mehr unbedingt ein gläubiger  Christ zu sein, um ein guter Bürger seines Landes zu sein.  des Staates und kann mit staatlichen Mitteln bestraft wer-  _ den. Wenn -das in Wahrheit in einem solchen Staate nicht  Eine Nation kann mehrere Religionen umschließen. In  der Nation ist die Lebensgemeinschaft nicht eine solche  geschieht, so ist das eine Lockerheit der Handhabung der  religiöser Menschen, sondern die eines menschlichen Lebens  Bestimmungen der Verfassung, etwas, was eigentlich nicht  sein sollte. Besser wäre es also, wenn die Geset;e selber  efuf der Qrundlage derMenscheni und Bürgerrechte. Diese  X  F  183A  ME E  D  S  . NS  F  Der ideale S'tiali;‘l_t _'l  A  — Umw ndlung der geistigen 7Gruécüageri der .Natioxln‚l'äie  sich seit dem Mittelalter vollzogen hat, ist noch nicht voll-  ©  |‘ und die religiöse F_reiheit  endet. Die Gläubigen haben noch nicht auf das Ideal ver-  ‚zichtet, einen religiös bestimmten Staat zu besitzen, und  Das Verhältnis vor'1 Staat lund Kirche bedarf immer neuer  diejenigen, die nicht glauben, werfen eben darum den  Gläubigen vor, keine guten Bürger zu sein. In der Tat  Beleuchtung. Das liegt daran, daß sich in unserer Zeit  nicht nur die tatsächlichen Zustände in einer immer noch  werden die politischen Positionen von den Katholiken  undurchsichtigen Umwälzung befinden, sondern daß in-  sehr häufig noch nach konfessionellen Gesichtspunkten be-  3  zogen; sie wählen einen Kandidaten z. B. nicht wegen  folge dieser Umwälzung auch die Begriffe, die wir von den  Faktoren der Wirklichkeit haben, völlig erschüttert wor-  seiner sachlichen Fähigkeiten, seiner Kompetenz, sondern  den sind. Wir müssen uns neu um das Verständnis dessen  weil ‚er gewisse konfessionelle Vorteile verspricht. So  scheinen sie am nationalen Leben nur dann mit vollem  bemühen, was der Staat ist, w religiöse Freiheit ist, und  Jetzten Endes, was der Mensch ist. Jeder Beitrag, der uns  Einsatz teilzunehmen, wenn es einer konfessionellen Frage  zur Bestimmung dieser .Grundgegebenheiten hilft, muß  gilt,-nicht aber, wo es sich um die großen öffentlichen Auf-  gaben handelt. Diese Katholiken haben immer noch eine  uns daher bemerkenswert sein. Wir haben in unserem  vorigen Heft die Untersuchungen eines Amerikaners über  geheime Sehnsucht nach der „Christenheit“, jener Koordi-  das Verhältnis von Kirche und Staat kennengelernt, in-  nation der bürgerlichen Gewalt und der religiösen Ge-  sofern die Kirche auf die politische Wirklichkeit einwirkt  walt, wie sie das Mittelalter kannte.  -Wenn die Katholiken so auf einen Staat hinarbeiten, in  und ein Recht einzuwirken hat. Von einem anderen Aus-  - dem die Rechte Gottes und der Kirche offiziell anerkannt  gangspunkte her haben zwei Franzosen das Verhältnis  zwischen Kirche und Staat in der Zeitschrift „Esprit“,  werden, so scheinen sie damit einfach den klarsten und  unumstößlichsten Lehren des kirchlichen. Lehramtes und  Oktober 1949, untersucht. Der eine von.ihnen, Joseph  Vialatoux, ist Lehrer an einer katholischen höheren Schule,  den Forderungen der Wahrheit, die sie bekennen, zu fol-  der andere, Andre Latreille, Lehrer an einer staatlichen  gen. Der laizistische Staat erscheint dann bestenfalls als  ein Übel, mit dem man sich abfindet oder das man in  höheren Schule, beide jedoch sind Katholiken. Sie sind zu  ihrer Fragestellung gekommen von der Tatsache her, daß  einem konfessionell gespaltenen Lande auch anerkennt,  Frankreich ein sogenannter laizistischer Staat ist, in dem  weil er noch die beste der möglichen Lösungen ist. Aber  auf keinen Fall wird er als eine staatliche Struktur be-  der staatliche Schulunterricht konfessionslos ist. Daneben  “ trachtet, die dem menschlichen Wesen aufs tiefste ent-  besteht die freie, d. h. konfessionelle Schule, deren Fort-  bestand aber” nicht gesichert ist. Was würde es bedeuten,  spricht und die auch für den gläubigen Christen gerade-  zu gefordert werden müßte.  wenn der Unterricht ausschließlich in die Hände des  Wäre das wirklich die katholische Lehre, so müßte man  Staates überginge? Würde die religiöse Sphäre dadurch  bedroht sein? Beide Verfasser betonen, daß der Laizismus  zugeben, daß sie in radikalem Widerspruch zur modernen  Frankreichs bisher zwar, seiner historischen Herkunft  Mentalität steht. In Wahrheit haben wir Katholiken, so  _sagen die beiden Verfasser, selber ein dunkles Gefühl, daß  nach, religionsfeindlich eingestellt gewesen ist, daß das  aber keineswegs im Begriff des laizistischen Staates liege,  diese Intransigenz unserer Prinzipien nicht befriedigend  und beide sind der Meinung, daß der echte laizistische  ist. Eben darum erscheint eine neue Analyse ihrer wesent-  lichsten Begriffe notwendig.  Staat, der religiös neutral bleibt, in Wahrheit auch für die  Religion die glücklichste Staatsform wäre. Wenn es uns  Der laizistische Staat als rechtlicher Ausdruck derE reiheit  auch nicht glücklich erscheint, die Schulfrage — die nach  des Glaubensaktes  katholischer Meinung keineswegs allein Sache des Staates  Der laizistische Staat bedeutet, daß es zum Wesen aes  ist, sondern bei deren Lösung das Recht der Eltern und  Bürgers. und zur echten Teilnahme am nationalen Leben  das Recht der Kirche gleichberechtigt mitzuberücksichtigen  nicht gehört, den religiösen Glauben zu haben. Er bedeu-  sind — zum Ausgangspunkt zu wählen, so halten wir  tet damit zugleich die radikale Unterscheidung zwischen  doch die Begriffsanalyse der Verfasser an sich für einen  Staat und Kirche durch den Glaubensakt, d. h. durch den  charakteristischen  E  Diskussfiopsbeitiag. 1hrßeéénkeng;ng  wesentlich freien Akt, der auf die grundlegendste Weise  ist folgender:  die Freiheit definiert. Der Staat drückt das menschliche  _ Nation und Religion _  Leben unterhalb dieses Glaubensaktes oder vielmehr dieses  Aktes der Freiheit, der über den Glauben entscheidet,  Die geschichilich  e Entwicklung macht es heute noch dem  Christen schwer, sich Rechenschaft über das wahre Ver-  aus; die ganze natürliche zeitliche Ordnung ist sein Ge-  meingut. Die Kirche drückt das Leben des Glaubensaktes  hältnis von Religion und Staat zu geben. Das liegt daran,  daß das Abendland noch in der Erinnerung an die Chri-  aus. Der laizistische Staat ist nun der rechtliche Ausdruck  stenheit des Mittelalters lebt. Damals gehörte.der christ-  eben dieser Freiheit des Glaubensaktes. Er ist die recht-  liche Glaube unlöslich zum Wohl der Nation. Der Ver-  Jiche Projektion dieses lebendigen Bewußtseins von der  Freiheit des Glaubens. Er garantiert diese Freiheit.  lust des Glaubens schloß den Einzelnen zugleich auch aus  dem bürgerlichen Leben aus. Heute beruhr die nationale  In einem Staat, in dem die Religion in der Verfassung  Einheit in Wahrheit auf Werten, die unterhalb, der reli-  einbeschlossen ist, stellen sich diejenigen, die die Religion  nicht bekennen, rechtlich außerhalb der Nation; sie ge-  giösen Sphäre liegen, nämlich auf den rein natürlichen  horchen dem Staat nicht, ihr Fehler gehört in den Bereich  Werten. Man braucht nicht mehr unbedingt ein gläubiger  Christ zu sein, um ein guter Bürger seines Landes zu sein.  des Staates und kann mit staatlichen Mitteln bestraft wer-  _ den. Wenn -das in Wahrheit in einem solchen Staate nicht  Eine Nation kann mehrere Religionen umschließen. In  der Nation ist die Lebensgemeinschaft nicht eine solche  geschieht, so ist das eine Lockerheit der Handhabung der  religiöser Menschen, sondern die eines menschlichen Lebens  Bestimmungen der Verfassung, etwas, was eigentlich nicht  sein sollte. Besser wäre es also, wenn die Geset;e selber  efuf der Qrundlage derMenscheni und Bürgerrechte. Diese  X  F  183e Umw ndlung der geistigen Grundiagen der Nation, die
sıch seit dem Miıttelalter vollzogen hat, 1St noch nıcht voll-A  ME E  D  S  . NS  F  Der ideale S'tiali;‘l_tnf_'l  A  — Umw ndlung der geistigen 7Grur'fd‘lagen der .Nation‚l'äie  sich seit dem Mittelalter vollzogen hat, ist noch nicht voll-  ©  |‘ und die religiöse F_reiheit  endet. Die Gläubigen haben noch nicht auf das Ideal ver-  ‚zichtet, einen religiös bestimmten Staat zu besitzen, und  Das Verhältnis von Staat lund Kirche bedarf immer neuer  diejenigen, die nicht glauben, werfen eben darum den  Gläubigen vor, keine guten Bürger zu sein. In der Tat  Beleuchtung. Das liegt daran, daß sich in unserer Zeit  nicht nur die tatsächlichen Zustände in einer immer noch  werden die politischen Positionen von den Katholiken  undurchsichtigen Umwälzung befinden, sondern daß in-  sehr häufig noch nach konfessionellen Gesichtspunkten be-  3  zogen; sie wählen einen Kandidaten z. B. nicht wegen  folge dieser Umwälzung auch die Begriffe, die wir von den  Faktoren der Wirklichkeit haben, völlig erschüttert wor-  seiner sachlichen Fähigkeiten, seiner Kompetenz, sondern  den sind. Wir müssen uns neu um das Verständnis dessen  weil ‚er gewisse konfessionelle Vorteile verspricht. So  scheinen sie am nationalen Leben nur dann mit vollem  bemühen, was der Staat ist, w religiöse Freiheit ist, und  Jetzten Endes, was der Mensch ist. Jeder Beitrag, der uns  Einsatz teilzunehmen, wenn es einer konfessionellen Frage  zur Bestimmung dieser .Grundgegebenheiten hilft, muß  gilt,-nicht aber, wo es sich um die großen öffentlichen Auf-  gaben handelt. Diese Katholiken haben immer noch eine  uns daher bemerkenswert sein. Wir haben in unserem  vorigen Heft die Untersuchungen eines Amerikaners über  geheime Sehnsucht nach der „Christenheit“, jener Koordi-  das Verhältnis von Kirche und Staat kennengelernt, in-  nation der bürgerlichen Gewalt und der religiösen Ge-  sofern die Kirche auf die politische Wirklichkeit einwirkt  walt, wie sie das Mittelalter kannte.  -Wenn die Katholiken so auf einen Staat hinarbeiten, in  und ein Recht einzuwirken hat. Von einem anderen Aus-  - dem die Rechte Gottes und der Kirche offiziell anerkannt  gangspunkte her haben zwei Franzosen das Verhältnis  zwischen Kirche und Staat in der Zeitschrift „Esprit“,  werden, so scheinen sie damit einfach den klarsten und  unumstößlichsten Lehren des kirchlichen. Lehramtes und  Oktober 1949, untersucht. Der eine von.ihnen, Joseph  Vialatoux, ist Lehrer an einer katholischen höheren Schule,  den Forderungen der Wahrheit, die sie bekennen, zu fol-  der andere, Andre Latreille, Lehrer an einer staatlichen  gen. Der laizistische Staat erscheint dann bestenfalls als  ein Übel, mit dem man sich abfindet oder das man in  höheren Schule, beide jedoch sind Katholiken. Sie sind zu  ihrer Fragestellung gekommen von der Tatsache her, daß  einem konfessionell gespaltenen Lande auch anerkennt,  Frankreich ein sogenannter laizistischer Staat ist, in dem  weil er noch die beste der möglichen Lösungen ist. Aber  auf keinen Fall wird er als eine staatliche Struktur be-  der staatliche Schulunterricht konfessionslos ist. Daneben  “ trachtet, die dem menschlichen Wesen aufs tiefste ent-  besteht die freie, d. h. konfessionelle Schule, deren Fort-  bestand aber” nicht gesichert ist. Was würde es bedeuten,  spricht und die auch für den gläubigen Christen gerade-  zu gefordert werden müßte.  wenn der Unterricht ausschließlich in die Hände des  Wäre das wirklich die katholische Lehre, so müßte man  Staates überginge? Würde die religiöse Sphäre dadurch  bedroht sein? Beide Verfasser betonen, daß der Laizismus  zugeben, daß sie in radikalem Widerspruch zur modernen  Frankreichs bisher zwar, seiner historischen Herkunft  Mentalität steht. In Wahrheit haben wir Katholiken, so  _sagen die beiden Verfasser, selber ein dunkles Gefühl, daß  nach, religionsfeindlich eingestellt gewesen ist, daß das  aber keineswegs im Begriff des laizistischen Staates liege,  diese Intransigenz unserer Prinzipien nicht befriedigend  und beide sind der Meinung, daß der echte laizistische  ist. Eben darum erscheint eine neue Analyse ihrer wesent-  lichsten Begriffe notwendig.  Staat, der religiös neutral bleibt, in Wahrheit auch für die  Religion die glücklichste Staatsform wäre. Wenn es uns  Der laizistische Staat als rechtlicher Ausdruck derE reiheit  auch nicht glücklich erscheint, die Schulfrage — die nach  des Glaubensaktes  katholischer Meinung keineswegs allein Sache des Staates  Der laizistische Staat bedeutet, daß es zum Wesen des  ist, sondern bei deren Lösung das Recht der Eltern und  Bürgers. und zur echten Teilnahme am nationalen Leben  das Recht der Kirche gleichberechtigt mitzuberücksichtigen  nicht gehört, den religiösen Glauben zu haben. Er bedeu-  sind — zum Ausgangspunkt zu wählen, so halten wir  tet damit zugleich die radikale Unterscheidung zwischen  doch die Begriffsanalyse der Verfasser an sich für einen  Staat und Kirche durch den Glaubensakt, d. h. durch den  charakteristischen  E  Diskusnionsbeitiag. 1hrßedénkengung  wesentlich freien Akt, der auf die grundlegendste Weise  ist folgender:  die Freiheit definiert. Der Staat drückt das menschliche  _ Nation und Religion _  Leben unterhalb dieses Glaubensaktes oder vielmehr dieses  Aktes der Freiheit, der über den Glauben entscheidet,  Die geschichilich  e Entwicklung macht es heute noch dem  Christen schwer, sich Rechenschaft über das wahre Ver-  aus; die ganze natürliche zeitliche Ordnung ist sein Ge-  meingut. Die Kirche drückt das Leben des Glaubensaktes  hältnis von Religion und Staat zu geben. Das liegt daran,  daß das Abendland noch in der Erinnerung an die Chri-  aus. Der laizistische Staat ist nun der rechtliche Ausdruck  stenheit des Mittelalters lebt. Damals gehörte.der christ-  eben dieser Freiheit des Glaubensaktes. Er ist die recht-  liche Glaube unlöslich zum Wohl der Nation. Der Ver-  Jiche Projektion dieses lebendigen Bewußtseins von der  Freiheit des Glaubens. Er garantiert diese Freiheit.  lust des Glaubens schloß den Einzelnen zugleich auch aus  dem bürgerlichen Leben aus. Heute beruhr die nationale  In einem Staat, in dem die Religion in der Verfassung  Einheit in Wahrheit auf Werten, die unterhalb, der reli-  einbeschlossen ist, stellen sich diejenigen, die die Religion  nicht bekennen, rechtlich außerhalb der Nation; sie ge-  giösen Sphäre liegen, nämlich auf den rein natürlichen  horchen dem Staat nicht, ihr Fehler gehört in den Bereich  Werten. Man braucht nicht mehr unbedingt ein gläubiger  Christ zu sein, um ein guter Bürger seines Landes zu sein.  des Staates und kann mit staatlichen Mitteln bestraft wer-  _ den. Wenn -das in Wahrheit in einem solchen Staate nicht  Eine Nation kann mehrere Religionen umschließen. In  der Nation ist die Lebensgemeinschaft nicht eine solche  geschieht, so ist das eine Lockerheit der Handhabung der  religiöser Menschen, sondern die eines menschlichen Lebens  Bestimmungen der Verfassung, etwas, was eigentlich nicht  sein sollte. Besser wäre es also, wenn die Geset;e selber  efuf der Cu‘un-dlage derMenscheni und Bürgerrechte. Diese  X  F  183unddie religiöse F;eiheit endet. Dıie Gläubigen haben noch nıcht autf das Ideal VOI -
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